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Fraktion Detail Entgelt in 
EUR 

Alteisen 
 

 -  

Altholz 
 

 -  

Asbesthältige Abfälle 
 

 -  

Kartonagen Mischpapier -  
-  Kartonagen 

Altreifen Altreifen ohne Felge 5,00/Stück 

Altreifen mit Felge 10,00/Stück 

Altreifen größer als 120 cm Durchmesser 25,00/Stück 

Grünabfälle Baum-, Strauchschnitt -  
-  Gras, Laub 

 
 
 
 
Elektroaltgeräte und Batterien 

Elektrogroßgeräte -  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Kühl- und Klimageräte 

Elektrokleingeräte (inkl. IT&T-Geräte, 
aber keine Monitore) 

Bildschirmgeräte 

Leuchtstofflampen 

Gerätebatterien 

Fahrzeugbatterien zum Starten 

Elektroaltgeräte mit großen Li-Batterien 
(Fahrrad, Rasenmäher) 

Li-Batterien 

Problemstoffe Gefährliche Abfälle aus privaten 
Haushalten 

-  
-  
-  
-  

Farben 

Lacke 

Leuchtstoffröhren 

Mineralischer Bauschutt 
 

 -  

Speiseöle und –fette 
 

 -  

Sperrmüll 
 

 -  

Styropor 
 

 -  

 

Unter Haushaltsmenge wird jene Menge verstanden, die in einem handelsüblichen 

Personen- und/oder Kombinationskraftwagen oder auf einem einachsigen PKW-

Anhänger befördert werden können. Eine Sonderregelung gilt für Bauschutt, der nur 

dann angenommen wird, wenn er in einem Gebinde gebracht wird, den eine Person 

alleine tragen kann.  

 

 

Gültig ab 01.01.2021 

GR vom  15.12.2020 


